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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.01.1980

Norm

ABGB §1327 f

Rechtssatz

Begehrt die Witwe Schadenersatz für ihr entgangene Beistandsleistungen ihres getöteten Ehemannes, muß sie sich die

ihr auf Grund einer gesetzlichen Verp4ichtung zu4ießenden Leistungen, die durch den Tod ihres Ehegatten ausgelöst

wurden, anrechnen lassen. (Hier: Witwenversorgungsgenuß nach den Bestimmungen der BB-PensionsO).

Entscheidungstexte

8 Ob 281/79

Entscheidungstext OGH 31.01.1980 8 Ob 281/79

2 Ob 121/99d

Entscheidungstext OGH 29.04.1999 2 Ob 121/99d

Ähnlich; Beisatz: Hier: Witwer und Kinder. (T1)
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